


Wozu „STÄRKEN“
Demografi sche Studien prognostizieren für die Jahre bis 
2020 einen frappierenden Bevölkerungsrückgang von 
Menschen im erwerbsfähigen Alter. Demnach sinkt die 
Zahl der 20- bis 45-jährigen in Brandenburg um fast 33 
Prozent im Vergleich zu 2002. Auf der anderen Seite nimmt 
der Anteil erwerbsfähiger Personen im Alter von 45 bis 65 
Jahren im gleichen Zeitraum um fast 10 Prozent zu.

Um dem drohenden Mangel an qualifi zierten  Arbeitskräf-
ten zu begegnen, ist es gerade für Unternehmen wichtig, 
bereits jetzt die Kompetenzen älterer Mitarbeiter gezielt 
einzusetzen und  weiter zu entwickeln.

Als Arbeitgeber profi tieren Sie dabei von zahlreichen 
Qualitäten, die gerade ältere Arbeitnehmer auszeichnen. 
Nutzen Sie ihre langjährige Berufs- und Lebenserfahrung, 
ihren Einsatzwillen und ihre Loyalität, um Ihre Unterneh-
mensziele zu erreichen!

Wofür steht „STÄRKEN“?
STÄRKEN = 
STandortchancen Ältere in den RegionalKerneN

Das Projekt STÄRKEN 50+ will Wege aufzeigen, wie – unter 
Einbezug sowohl neuer als auch bewährter Förderinstru-
mente – ältere Arbeitsuchende für neue berufl iche Anfor-
derungen fi t gemacht und in den ersten Arbeitsmarkt in-
tegriert werden können. Es ist bis zum 31. Dezember 2010 
befristet.

Wer ist die Zielgruppe?
Arbeitslos gemeldete Bezieher von Arbeitslosengeld II aus 
den Landkreisen Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und 
Potsdam-Mittelmark  ab Vollendung des 50. Lebensjahres.

Wir besuchen Sie direkt vor Ort.• 
Wir unterstützen Sie bei der professionellen Personalauswahl.• 
Wir prüfen alle Fördermöglichkeiten für Sie.• 
Wir fördern im Einzelfall notwendige Qualifi kationen vor • 
Arbeitsaufnahme.
Wir arbeiten schnell und fl exibel und erarbeiten • 
gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen.
Wir sind einfach zu erreichen (siehe Rückseite).• 
Wir bieten Ihnen eine umfassende Nachbetreuung.• 

Unsere Serviceleistungen für Sie

Förderung von Vertretertätigkeiten
Sie können sich die Beschäftigung eines älteren Ar-
beitnehmers bis zu drei Monate lang in Höhe von 50 
Prozent des Arbeitnehmerbruttolohns fördern lassen, 
wenn Sie mit diesem ein befristetes Arbeitsverhältnis 
eingehen (wegen längerer zu kompensierender Ur-
laubs- und Krankheitsfälle oder aktueller Arbeitsspitzen).
Voraussetzungen sind:

Es handelt sich um eine sozialversicherungspfl ichtige• 
Beschäftigung.         
Die Tätigkeit umfasst mindestens 35 Wochenstunden.• 

Arbeitsplatznahe Qualifi zierung
Eine arbeitsplatzkonforme Qualifi zierung bei einem        
Bildungsträger, die der Arbeitnehmer innerhalb der ers-
ten sechs Monate nach Aufnahme der Beschäftigung 
beginnt, kann für bis zu drei Monaten gefördert werden. 
Im Falle einer berufsbegleitenden Maßnahme werden 
bis zu 502 Stunden gefördert.

Förderscheck Ü50
Stellen Sie einen älteren Arbeitnehmer für mindestens 
sechs Monate mit einer Wochenarbeitszeit von min-
destens 35 Stunden ein, können Sie auf Antrag einen 
Zuschuss von bis zu 3000,- Euro erhalten. Voraussetzung 
ist, dass sich der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis bei 
Ihnen selbst gesucht hat.

Unsere Fördermöglichkeiten
speziell für ältere Arbeitnehmer

Wir unterstützen Sie

Für Unternehmer mit Weitblick.

Arbeitsgemeinschaft zur
Grundsicherung für Arbeitsuchende

im Landkreis Dahme-Spreewald

Arbeitsgemeinschaft
Grundsicherung für Arbeitsuchende
im Landkreis Teltow-Fläming


